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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ortsteilrat Sulzer Siedlung 28.04.2026 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

Entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 2 der Ortsteilverfassung (Anlage 5 der Hauptsatzung der Stadt Erfurt) 

beantragt der Ortsteilrat die Benennung des bislang namenlosen Weges, zwischen Nödaer Weg 

(zwischen Nr. 15 und Nr. 17) und Heinrich-Credner-Straße (zwischen Nr. 8 und Nr. 10) im Ortsteil 

Sulzer Siedlung in „Dorf-Sulza-Weg“.  

 

 

 

 

13.04.2026, gez. Peter Stampf 
Datum, Unterschrift 

 

  

 

Ortsteilbürgermeister/in 

Ortsteil Sulzer Siedlung 
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Nachhaltigkeitscontrolling X Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling X Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen X Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2026 2027 2028 2029 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

X Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Der Weg dient als Zuwegung zum Bolzplatz, Bürgerpark, Trafostation und Gewerbegebiet. Das 

Benennungserfordernis ergibt sich aus der Ordnungs- und Orientierungsfunktion von 

Straßennamen. Für eine räumliche Orientierung zu den oben genannten Zielen ist die amtliche 

Bezeichnung des Weges unabdingbar. 
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